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Betriebsprüfung: Bundesfinanzhof hegt 
Zweifel an der Richtsatzsammlung

Jahr für Jahr gibt das Bundesfinanzminis-
terium die Richtsatzsammlung heraus, 
die für viele Branchen beispielsweise die 
gängigen Rohgewinnaufschläge auf den 
Waren- und Materialeinsatz auflistet. Die 
Richtsätze sollen der Finanzverwaltung 
Anhaltspunkte geben, um Umsätze und 
Gewinne der Gewerbetreibenden zu ver-
proben. Tatsächlich dient die Richtsatz-
sammlung oftmals als Schätzungsgrund-
lage im Anschluss an Betriebsprüfungen, 
wenn der Prüfer Mängel in der Kassenfüh-
rung oder Buchführung feststellt. Zumin-
dest kommt es im Rahmen von Außenprü-
fungen zu Diskussionen, wenn zum Beispiel 
die Rohgewinnaufschläge des geprüften 
Betriebs weit unterhalb der Richtsätze laut 
Richtsatzsammlung liegen.

Schon seit einiger Zeit steht die Richtsatz-
sammlung der Finanzverwaltung in der 
Kritik, denn wie das zugrunde liegende 
Zahlenmaterial zusammengetragen wurde 
und ob es wirklich repräsentativ ist, ist 
für Außenstehende kaum nachvollziehbar. 
Nunmehr hat auch der Bundesfinanzhof 
Zweifel an der Richtsatzsammlung geäu-
ßert und daher in einem Verfahren, in dem 

es um die Hinzuschätzung von Umsätzen 
eines Diskothekenbetreibers geht, das 
Bundesfinanzministerium zur Stellungnah-
me aufgefordert, das heißt, das BMF muss 
dem Verfahren „beitreten“, wie es in der 
Gerichtssprache heißt (BFH-Beschluss vom 
14.12.2022, X R 19/21). Unklar erscheint dem 
BFH insbesondere, 
welche Einzeldaten mit welchem Gewicht 
in die Ermittlung der Richtsätze der jewei-
ligen Gewerbeklasse einfließen, wie die 
Repräsentativität der Daten sichergestellt 
wird und ob es Einzeldaten gibt, die von 
vornherein ausgeschlossen werden;
ob die regional zum Teil erheblich unter-
schiedliche Höhe fixer Betriebskosten (ins-
besondere Raum- und Personalkosten) der 
Festlegung bundeseinheitlicher Richtsätze 
entgegensteht;
weshalb die Ergebnisse von Außenprüfun-
gen bei so genannten Verlustbetrieben un-
berücksichtigt bleiben, obwohl auch sol-
che Betriebe grundsätzlich einen positiven 
Rohgewinnaufschlagsatz ausweisen;
ob ganz oder teilweise erfolgreiche Rechts-
behelfe des Steuerpflichtigen gegen die 
auf eine Außenprüfung ergangenen Steu-
erbescheide Eingang in die Richtsatz-
sammlung finden.

Zudem stelle sich die Frage, wie dem Steu-
erpflichtigen ermöglicht werden kann, das 
Ergebnis einer Schätzung auf der Grund-
lage der amtlichen Richtsatzsammlung 
- insbesondere auch im Hinblick auf die 

spezifischen Daten, die dieser Sammlung 
zugrunde liegen - nachzuvollziehen und zu 
überprüfen.

Pensionszusage: Vorbehalte sind für 
Rückstellung grundsätzlich steuer-
schädlich

Enthält eine Pensionszusage einen Vorbe-
halt, demzufolge die Pensionsanwartschaft 
oder Pensionsleistung gemindert oder ent-
zogen werden kann, ist die Bildung einer 
Pensionsrückstellung steuerrechtlich nur 
in eng begrenzten Fällen zulässig - so der 
Bundesfinanzhof laut Urteil vom 6.12.2022 
(IV R 21/19).

Die Rechtsvorgängerin der Klägerin hatte 
eine betriebliche Altersversorgung für ihre 
Mitarbeiter eingeführt und für die hieraus 
resultierenden Verpflichtungen Pensions-
rückstellungen gebildet. Einzelheiten wa-
ren in einer Betriebsvereinbarung geregelt. 
Die Höhe der Versorgungsleistungen ergab 
sich aus Versorgungsbausteinen, die aus 
einer „Transformationstabelle“ abzuleiten 
waren. Die Rechtsvorgängerin der Klägerin 
hatte sich vorbehalten, unter anderem die-
se Transformationstabelle einseitig erset-
zen zu können. Wegen dieses Vorbehalts 
erkannte das Finanzamt die Pensions-
rückstellungen nicht an, so dass es in den 
Streitjahren jeweils zu Gewinnerhöhungen 
kam. 
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Auch der BFH sah den Vorbehalt als steu-
erschädlich an. Die Bildung einer Pensi-
onsrückstellung sei steuerrechtlich nur 
zulässig, wenn der Vorbehalt ausdrücklich 
einen nach der arbeitsgerichtlichen Recht-
sprechung anerkannten, eng begrenzten 
Tatbestand normiere, der nur ausnahms-
weise eine Minderung oder einen Entzug 
der Pensionsanwartschaft oder Pensions-
leistung gestatte. Demgegenüber seien 
uneingeschränkte Widerrufsvorbehalte, 
deren arbeitsrechtliche Gültigkeit oder 
Reichweite zweifelhaft oder ungeklärt sei, 
steuerrechtlich schädlich. Auch im Streit-
fall sei dies gegeben, da der Vorbehalt eine 
Änderung der Pensionszusage in das Be-
lieben des Arbeitgebers stelle. Der Vorbe-
halt sei keiner in der arbeitsgerichtlichen 
Rechtsprechung anerkannten Fallgruppe 
zuzuordnen, bei der ein Abschlag ausge-
schlossen sei (Quelle: Mittelung des BFH 
vom 16.3.2023).

Umsatzsteuer: Einnahmezufluss noch 
nicht bei reiner Wertstellung

Wenn die Umsatzsteuer nach vereinnahm-
ten Entgelten berechnet wird (Ist-Versteue-
rung), kommt es für die Versteuerung eines 
Umsatzes auf den Zufluss- bzw. Zahlungs-
zeitpunkt an. Doch wann gilt eine Einnahme 
bei einer Banküberweisung tatsächlich als 
zugeflossen? Am Tag der Wertstellung oder 
erst am Buchungstag? Das Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass 
es für die Versteuerung auf den Buchungs-
tag und nicht auf den Wertstellungstag bei 
der Bank ankommt (Urteil vom 17.5.2022, 5 
K 5133/21). Es wurde allerdings die Revision 
zugelassen, die bereits unter dem Az. V R 
12/22 vorliegt.

Der Kläger, ein Designer, berechnet seine 
Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgel-
ten. Am 31.12.2019 erfolgte die Wertstellung 
von Rechnungsbeträgen in Höhe von rund 
30.000 Euro. Das Finanzamt erhöhte die 
umsatzsteuerpflichtigen Umsätze des Jah-
res 2019 um diesen Betrag und forderte die 
entsprechende Umsatzsteuer nach, wäh-
rend der Kläger der Auffassung ist, dass 
die Umsätze erst ins Jahr 2020 gehören, 
weil er in 2019 noch nicht über die Beträge 
habe verfügen können. Diese sind erst am 
2.1.2020 gebucht worden. Die Wertstellung 
auf den 31.12.2019 sei lediglich für die Verz-
insung von Bedeutung. Die Richter sind der 
Auffassung des Klägers gefolgt.

Begründung: Bei der Berechnung der Steu-
er nach vereinnahmten Entgelten entsteht 
die Umsatzsteuer mit Ablauf des Voranmel-
dungszeitraums, in dem die Entgelte ver-
einnahmt worden sind. Bei Überweisungen 
auf ein Bankkonto des leistenden Unter-
nehmers vereinnahmt dieser das Entgelt 
oder Teilentgelt nicht im Zeitpunkt der Gut-
schrift (Datum der Wertstellung) auf dem 
Konto, sondern im Zeitpunkt der Buchung 

auf dem Konto des Empfängers, da vor die-
sem Zeitpunkt rein buchungstechnisch das 
Geld auf dem Konto noch nicht ersichtlich 
zugeflossen und zumindest faktisch damit 
nicht verfügbar ist. Aus § 675t Abs. 1 Satz 1 
BGB ergibt sich nichts anderes. Danach ist 
der Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers zwar verpflichtet, diesem den 
Zahlungsbetrag unverzüglich verfügbar zu 
machen, nachdem der Betrag auf dem Kon-
to des Zahlungsdienstleisters eingegangen 
ist. Doch die Vorschrift regelt schon ihrem 
Wortlaut nach lediglich eine Verpflichtung 
der Bank, die indes an der tatsächlichen 
Verfügungsmacht für den Zahlungsemp-
fänger nichts zu ändern vermag. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Fahrten zum Sammelpunkt: Wichtige 
Urteile für Bauarbeiter und Monteure

Bauarbeiter, Monteure und Angehörige 
ähnlicher Berufe fahren oft mit einem 
Fahrzeug ihres Arbeitgebers zur jeweiligen 
Baustelle oder zum Kunden, nachdem sie 
sich morgens an einem bestimmten Sam-
melpunkt getroffen haben. Die Fahrten 
zum Sammelpunkt dürfen nur mit der Ent-
fernungspauschale steuerlich abgezogen 
werden. Das sind 30 Cent je Entfernungs-
kilometer; ab dem 21. Entfernungskilome-
ter erhöht sich die Pauschale auf 38 Cent. 
Es gibt aber durchaus Fälle, in denen die 
genannten Berufsgruppen die Fahrten 
zum Sammelpunkt statt mit der Entfer-
nungspauschale nach Dienstreisegrund-
sätzen absetzen dürfen, also mit 30 Cent 
pro gefahrenem Kilometer (oder den tat-
sächlichen Kosten). Im Jahre 2021 hat der 
Bundesfinanzhof entschieden, dass die 
Fahrten zu einem Sammelpunkt mit 30 Cent 
pro gefahrenem Kilometer angesetzt wer-
den dürfen, wenn die Sammelstelle nicht 
typischerweise arbeitstäglich aufgesucht 
wird (BFH-Urteil vom 19.4.2021, VI R 6/19). 
Im Urteilsfall war ein Baumaschinenführer 
häufig auch auf mehrtägigen Fernbaustel-
len eingesetzt. Nach Ansicht der Richter 
liegt dann kein typischerweise arbeitstäg-
liches Aufsuchen des Sammelpunktes des 
Arbeitgebers mehr vor. 

Kürzlich hat das Finanzgericht Mecklen-
burg-Vorpommern entschieden, dass keine 
Fahrten zum Sammelpunkt vorliegen, wenn 
ein Möbelmonteur den betrieblichen Lkw 
nach der Arbeit jeweils am Straßenrand 
oder auf einem - wechselnden - öffentli-
chen Parkplatz abstellt, von dort mit dem 
eigenen Pkw nach Hause fährt und den Lkw 
am Morgen darauf wieder übernimmt (Ur-
teil vom 1.9.2022, 2 K 104/19). 
Der Sachverhalt: Der Kläger war als Mö-
belmonteur angestellt. Für die Fahrten zu 
den Kunden nutzte er einen Lkw des Mö-
belhauses. Es wurde ihm vom Arbeitgeber 
aufgegeben, den Lkw nach der Arbeit „an 
jedem beliebigen Ort zwischen A und W ab-

zustellen.“ Da es in der Region keinen öf-
fentlichen Lkw-Parkplatz gab, hat der Mon-
teur täglich eine neue Parkgelegenheit für 
das Fahrzeug gesucht. Es gab weder eine 
betriebseigene Sammelstelle noch eine 
Weisung des Arbeitgebers bezüglich einer 
„ersten Tätigkeitsstätte“. Auch hielt sich 
der Kläger nie lange am Betriebssitz oder 
am Zentrallager des Arbeitgebers auf. Für 
die Fahrten von zuhause bis zu dem jewei-
ligen Lkw-Abstellplatz und wieder zurück 
beantragte der Monteur daher die Kilome-
terpauschale für Dienstreisen und nicht 
nur die Entfernungspauschale. Laut Fi-
nanzgericht war das zulässig. Begründung: 
Der Kläger ist keiner ortsfesten betriebli-
chen Einrichtung seines Arbeitgebers dau-
erhaft zugeordnet und hatte mithin keine 
erste Tätigkeitsstätte im Sinne von § 9 Abs. 
4 EStG. Es fehlt auch an einer Anweisung 
des Arbeitgebers, arbeitstäglich einen fest-
gelegten Ort aufzusuchen, um von dort aus 
die berufliche Tätigkeit zu beginnen. Der 
vom Kläger jeweils auszuwählende öffent-
liche Parkplatz gehört weder zum Bereich 
seines Arbeitgebers noch ist er mit einem 
Busdepot oder einem konkreten Sammel-
punkt vergleichbar. 

Entlohnung für mehrjährige Tätigkeit: 
Ratierliche Auszahlung ist 
steuerschädlich

Eine Vergütung für eine mehrjährige Tä-
tigkeit, beispielsweise eine Lohnnachzah-
lung für mehrere Jahre, unterliegt der so 
genannten Fünftel-Regelung des § 34 EStG. 
Dadurch wird der Steuersatz für die Vergü-
tung zumindest ein Stück weit ermäßigt. 
Allerdings setzt die Anwendung der Fünf-
tel-Regelung voraus, dass die Vergütung in 
einem Betrag festgesetzt und zusammen-
geballt in einem Jahr gezahlt wird. Wird sie 
in unterschiedlichen Jahren ausgezahlt, 
wird die Steuervergünstigung - von Aus-
nahmefällen abgesehen - nicht gewährt. 
Dies gilt nach einem aktuellen Urteil des 
Bundesfinanzhofs selbst dann, wenn der 
Arbeitnehmer die ratierliche Auszahlung 
der Vergütung gar nicht beeinflussen kann. 
In den Worten des BFH heißt es konkret: Die 
Entlohnung für eine mehrjährige Tätigkeit 
ist regelmäßig nicht mittels Fünftel-Rege-
lung nach § 34 EStG tarifbegünstigt, wenn 
die Auszahlung in drei Veranlagungszeit-
räumen erfolgt. Dies gilt unabhängig da-
von, ob die Zahlung ursprünglich in einer 
Summe vereinbart war und die Auszahlung 
in drei Veranlagungszeiträumen auf Grün-
den beruht, die der Gestaltungsfreiheit des 
Steuerpflichtigen entzogen sind (BFH-Ur-
teil vom 15.12.2022, VI R 19/21). 
Der Sachverhalt: Die Klägerin war Mitge-
sellschafterin einer GmbH, die ihr zunächst 
eine Pensionszusage erteilt hatte. In einem 
Nachtrag wurde aber später vereinbart, 
dass die zugesagte Altersrente wertgleich 
in ein Alterskapital in Höhe von 543.000 
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Euro umzuwandeln ist, auf das die Kläge-
rin mit Erreichen des 64. Lebensjahres An-
spruch haben sollte. Nachdem die Klägerin 
ihr Pensionsalter erreicht hatte, schied sie 
aus dem Dienst der GmbH aus. Die GmbH 
zahlte der Klägerin das Alterskapital je-
doch nicht wie vereinbart in einer Summe 
aus. Vielmehr wurde der Betrag in Teilbe-
trägen über drei Jahre hinweg ausgezahlt. 
Die Klägerin beantragte, den im Streitjahr 
bezogenen Betrag (473.000 Euro) als ermä-
ßigt zu besteuernde Vergütung für mehrere 
Jahre zu berücksichtigen. Das Finanzamt 
folgte dem nicht. Eine Steuerermäßigung 
nach § 34 EStG komme nicht in Betracht, da 
das Alterskapital nicht als Einmalzahlung 
im Streitjahr geleistet worden sei. Die hier-
gegen gerichtete Klage und auch die Revi-
sion blieben ohne Erfolg. 

Begründung: Die Fünftel-Regelung setzt 
voraus, dass die Entlohnung für eine mehr-
jährige Tätigkeit aus wirtschaftlich ver-
nünftigen Gründen zusammengeballt er-
folgt. Im Streitfall fehlte es jedoch an einer 
zusammengeballten Arbeitslohnzahlung. 
Zwar können sich auch bei einer Zahlung in 
zwei (oder mehr) Veranlagungszeiträumen 
Progressionsbelastungen ergeben. Diese 
Belastungen müssen aber in Kauf genom-
men werden. Auch wenn die Zahlung des 
Alterskapitals ursprünglich in einer Sum-
me vereinbart war und seine Auszahlung in 
drei Veranlagungszeiträumen auf Gründen 
beruhte, für die die Klägerin nichts konn-
te, so rechtfertigt dies keine abweichende 
Beurteilung. Es kommt nicht darauf an, ob 
die Modalitäten des Zuflusses vereinbart 
waren oder dem Zahlungsempfänger auf-
gezwungen wurden.

Praxistipp:
Eine Auszahlung über mehr als einen 
Veranlagungszeitraum hinweg ist fast 
immer steuerschädlich. Ausnahmswei-
se kann die Fünftel-Regelung dennoch 
anzuwenden sein, beispielsweise wenn 
neben der Hauptleistung in späteren 
Veranlagungszeiträumen aus Gründen 
der sozialen Fürsorge für eine gewisse 
Übergangszeit Entschädigungszusatz-
leistungen gewährt werden.

Immobilienbesitzer  
Instandhaltungsrücklage: Volle Grun-
derwerbsteuer, aber keine AfA

Beim Verkauf einer Eigentumswohnung 
erwirbt der Käufer das Guthaben, das in 
der Instandhaltungsrücklage der Eigentü-
mergemeinschaft angesammelt worden 
ist, mit. Zugegebenermaßen ist dies nicht 
ganz korrekt ausgedrückt, denn rechtlich 
gehört die Instandhaltungsrücklage, auch 
als Erhaltungsrücklage oder Instandhal-
tungsrückstellung bekannt, zum Vermögen 

der Wohnungseigentümergemeinschaft. 
Daher kann sie auch gar nicht „verkauft“ 
werden. Nach früherer Auffassung wurde 
das Guthaben aus einer Instandhaltungs-
rücklage nicht in die grunderwerbsteu-
erliche Gegenleistung einbezogen. Doch 
dies ist nicht mehr aktuell. Der Bundesfi-
nanzhof vertritt nunmehr die Auffassung, 
dass die Bemessungsgrundlage für die 
Grunderwerbsteuer nicht um die anteilige 
Instandhaltungsrückstellung zu mindern 
ist - und zwar selbst dann nicht, wenn die 
Rücklage im Kaufvertrag gesondert aus-
gewiesen wird (BFH-Urteil vom 16.9.2020, 
II R 49/17). Aufgrund der Rechtsänderung 
bei der Grunderwerbsteuer stellte sich die 
Frage, ob auch bei der Einkommensteu-
er Änderungen zu berücksichtigen sind. 
Doch das wird von der Oberfinanzdirektion 
Frankfurt/Main verneint (Verfügung vom 
9.11.2022, S 2211 A - 12 - St 214). Für die Ein-
kommensteuer gilt: Der bei Erwerb einer 
Eigentumswohnung im Kaufpreis enthalte-
ne Anteil für das in der Erhaltungsrücklage 
angesammelte Guthaben gehört nicht zu 
den Anschaffungskosten der Eigentums-
wohnung. Zwar habe der BFH mit oben 
genanntem Urteil entschieden, dass der 
vereinbarte Kaufpreis als Bemessungs-
grundlage der Grunderwerbsteuer nicht 
um die anteilige Instandhaltungsrücklage 
zu mindern ist. Dieses Urteil ändere al-
lerdings nicht die Behandlung der erwor-
benen anteiligen Erhaltungsrücklage im 
ertragsteuerlichen Sinn. Folge: Wird im 
Kaufvertrag nur ein einheitlicher Kaufpreis 
ausgewiesen, ist dieser für ertragsteuer-
liche Zwecke entsprechend aufzuteilen. 
Beim Erwerber ist sodann der um die er-
worbene anteilige Erhaltungsrücklage für 
die Eigentumswohnung gekürzte Kaufpreis 
in die Bemessungsgrundlage für die Abset-
zung für Abnutzung (AfA) einzubeziehen.

Praxistipp:
Auch der Grund-und-Boden-Anteil, der 
im Kaufpreis einer Eigentumswohnung 
enthalten ist, mindert die Bemessungs-
grundlage für die AfA.

Spekulationsgeschäft: Tageweise Raum-
vermietung teilweise steuerschädlich

Wer sein Eigenheim verkauft, muss nor-
malerweise nicht fürchten, einen Veräuße-
rungsgewinn („Spekulationsgewinn“) ver-
steuern zu müssen, selbst wenn zwischen 
Erwerb und Verkauf nicht mehr als zehn 
Jahre liegen. Voraussetzung ist aber, dass 
die Immobilie im Zeitraum zwischen An-
schaffung bzw. Fertigstellung und Veräuße-
rung ununterbrochen und ausschließlich 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde 
(Alternative 1) oder im Jahr des Verkaufs 
und in den beiden Vorjahren zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wurde (Alternative 
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2). Eine Vermietung gilt nicht als Nutzung 
zu eigenen Wohnzwecken und ist somit 
schädlich. Was aber gilt, wenn in den Jah-
ren vor der Veräußerung einzelne Räume 
des Gebäudes lediglich an einzelnen Tagen 
vermietet wurden, etwa an Messegäste? 
Der Bundesfinanzhof hat hierzu wie folgt 
geurteilt: Wird ein zu eigenen Wohnzwe-
cken genutztes Reihenhaus innerhalb der 
zehnjährigen Haltefrist veräußert, ist der 
Veräußerungsgewinn insoweit nicht von 
der Besteuerung ausgenommen, als er auf 
tageweise an Dritte vermietete Räume ent-
fällt (BFH-Urteil vom 19.7.2022, IX R 20/21).

Der Sachverhalt: Eheleute erwarben im 
Jahre 2011 ein Reihenhaus, das sie selbst 
bewohnten. In den folgenden Jahren ver-
mieteten sie einzelne Zimmer im Dach-
geschoss des Hauses daneben tageweise 
an Messegäste und erzielten daraus Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung. 
Konkret waren es zwischen 12 und 25 Tage 
pro Jahr. Im Jahre 2017 wurde die Immo-
bilie mit Gewinn verkauft. Das Finanzamt 
ging wegen der zeitweise erfolgten Ver-
mietung einzelner Zimmer des Hauses 
davon aus, dass durch die Veräußerung 
ein privates Veräußerungsgeschäft gemäß  
§ 23 EStG zu berücksichtigen sei. Es ermit-
telte steuerpflichtige Einkünfte in Höhe 
von rund 34.000 Euro, wobei es die Fläche 
des Dachgeschosses ins Verhältnis zur ge-
samten Wohnfläche setzte. Dies war zutref-
fend - so der BFH. 

Begründung: Die vorübergehende Ver-
mietung einzelner Zimmer einer Woh-
nung schließt die „Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken“ aus, soweit der Mieter die 
vermieteten Räume unter Ausschluss des 
Vermieters nutzt. Das heißt, die oben ge-
nannte erste Alternative wird nicht insge-
samt ausgeschlossen, sondern nur soweit 
einzelne Räume durch fremde Dritte vorü-
bergehend genutzt werden (§ 23 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 Satz 3 Alt. Nr. 1 EStG). Der Tatbestand 
eines privaten Veräußerungsgeschäfts ist 
nicht erfüllt, soweit die Wohnung im Zeit-
raum zwischen Anschaffung und Veräu-
ßerung ausschließlich, das heißt zeitlich 
durchgängig, zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt worden ist. Soweit das aber nicht 
der Fall war (vorübergehend fremdvermie-
teter Teil), liegt ein steuerbares privates 
Veräußerungsgeschäft vor. Die eingangs 
erwähnte Alternative Nr. 2 war im Urteils-
fall nicht erfüllt, da eine Vermietung auch 
im Verkaufsjahr erfolgte.

Alle Steuerzahler

Erdgas und Fernwärme: Einzelfragen zur 
Senkung des Umsatzsteuersatzes

Im vergangenen Jahr hat der Gesetz-
geber beschlossen, den Umsatzsteu-
ersatz für die Lieferung von Gas über 
das Erdgasnetz sowie die Lieferung von 
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Wärme über ein Wärmenetz zu verrin-
gern. Befristet vom 1. Oktober 2022 bis  
31. März 2024 gilt insoweit der ermäßigte 
Steuersatz von 7 Prozent (§ 28 Abs. 5 und 
6 UStG). Das Bayerische Landesamt für 
Steuern hat nun mehrere Fragen rund um 
die Senkung des Steuersatzes beantwortet 
(Erlass vom 30.3.2023, S 7220.1.1-11/12 St33). 
So gilt unter anderem: 
Lieferung von Gas über das Erdgasnetz: 
Neben den Lieferungen von Erdgas und 
Biogas über das Erdgasnetz (unabhängig 
von ihrer Nutzung) sind auch die Liefe-
rungen von Flüssiggas (LNG und LPG) per 
Tanklastwagen (sowohl zur Wärmeerzeu-
gung als auch zur Erzeugung von Prozess-
wärme) sowie die Abgabe von CNG an der 
Tankstelle begünstigt. Die Lieferung von 
Gas über ein privates Netz oder eine pri-
vate Zuleitung ist der Lieferung von Gas 
mit einem Tanklastwagen gleichzustellen. 
Nicht begünstigt ist die Abgabe von Flüs-
siggas (LPG) als Kraftstoff an der Tankstelle 
sowie die Abgabe von Gas in Flaschen oder 
Kartuschen.
Lieferung von Wärme über ein Wärmenetz: 
Der Begriff „Lieferung von Wärme über 
ein Wärmenetz“ umfasst sowohl die Lie-
ferungen größerer Wärmeerzeugungsan-
lagen, die die breite Öffentlichkeit mit 
Wärme versorgen, als auch kleinerer An-
lagen (z.B. Biogasanlagen oder private 
Blockheizkraftwerke), die nur einen be-
grenzten Personenkreis beliefern. Eine 
aufgrund Eigenverbrauchs zu besteuern-
de unentgeltliche Wertabgabe ist gemäß  
§ 3 Abs. 1b UStG einer Lieferung gegen 
Entgelt gleichgestellt und unterliegt damit 
ebenfalls dem ermäßigten Steuersatz. 
Legen eines Wärme-Hausanschlusses: 
Als „Lieferung von Wärme“ gilt auch das 

Legen eines Wärme-Hausanschlusses. In-
soweit gelten die Regelungen zu Hauswas-
seranschlüssen analog. Das bedeutet, dass 
das Legen der Hausanschlüsse nur einem 
Umsatzsteuersatz von 7 Prozent unterliegt. 
Das Legen eines Mehrspartenanschlusses 
(z.B. Wasser, Gas, Strom, Telekommunika-
tion) stellt jedoch eine einheitliche kom-
plexe Leistung „Verschaffung des Zugangs 
zu sämtlichen Versorgungsleistungen“ dar, 
die dem Regelsteuersatz von 19 Prozent 
unterliegt. 
Anschluss an ein örtliches Flüssiggasver-
sorgungsnetz: 
Entgelte für den Anschluss an ein örtliches 
Flüssiggasversorgungsnetz unterliegen 
analog zu den Gas-Hausanschlüssen als 
“Lieferung von Gas“ dem ermäßigten Steu-
ersatz. Nicht begünstigt ist das Legen eines 
Anschlusses von einem (privaten) Flüssig-
gastank an die Leitungen des Verbrauchers 
im Haus bzw. bis zu einer Hauseinführung, 
da es sich hierbei nicht um eine Verbin-
dungsstelle zwischen dem Leitungsnetz 
des (Flüssig-)Gasversorgers und dem 
Grundstück des Verbrauchers handelt.
Installation und Wartung: 
Die Installation und Wartung von Flüssig-
gasanlagen, Gasthermen, Heizungsanlagen 
usw. sind nicht Teil der Gas- bzw. Wärme-
lieferungen. Sie unterliegen als selbständi-
ge Leistungen dem Regelsteuersatz. 

Außergewöhnliche Belastung: Sind 
Kosten für ein Liegefahrrad abziehbar?

Menschen mit Behinderungen haben üb-
licherweise höhere Kosten aufzubringen 
als Menschen ohne Einschränkungen. Das 
betrifft auch allgemeine Gebrauchsgegen-

stände des täglichen Lebens, deren Kosten 
von den gesetzlichen Krankenversiche-
rungen nicht übernommen werden. Es ist 
leider nur wenig bekannt, dass Kosten für 
medizinische Hilfsmittel, die als allgemei-
ne Gebrauchsgegenstände des täglichen 
Lebens im Sinne von § 33 Abs. 1 SGB V an-
zusehen sind, durchaus als außergewöhn-
liche Belastung - unter Anrechnung einer 
zumutbaren Eigenbelastung - abziehbar 
sein können. Voraussetzung ist allerdings, 
dass die Aufwendungen „zwangsläufig“ 
entstanden sind. Und der Nachweis dieser 
Zwangsläufigkeit muss durch ein amtsärzt-
liches Gutachten oder durch die ärztliche 
Bescheinigung eines Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherung erbracht wer-
den. Wichtig: Der Nachweis muss unbe-
dingt vor Beginn der Heilmaßnahme oder 
dem Erwerb des medizinischen Hilfsmittels 
ausgestellt worden sein (§ 64 Abs. 1 Nr. 2e 
EStDV).

Ende 2021 hat das Finanzgericht Ber-
lin-Brandenburg einem Steuerbürger den 
Kostenabzug für ein Liegefahrrad ver-
sagt, weil der oben genannte „qualifizier-
te Nachweis“ nicht erbracht wurde (FG 
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 8.11.2021, 
7 K 7157/20). Dem Urteil lässt sich aber 
durchaus entnehmen, dass Kosten für ein 
Liegefahrrad bzw. Liegedreirad grundsätz-
lich abzugsfähig sein können, wenn sie 
von den Sozialträgern nicht übernommen 
werden. Voraussetzung für den Abzug ist 
aber stets das rechtzeitig eingeholte amt-
särztliche Gutachten oder die ärztliche Be-
scheinigung eines Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung. Ein nachträglich 
ausgestelltes Gutachten hilft leider nicht 
weiter.
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